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Teil 1

Transparenz – Zugriff auf  
ein undurchsichtiges Phänomen

A. Transparenz als eigenständiger legitimer Zweck  
von Gesetzgebung? Zur Janusköpfigkeit eines Begriffs  

und seiner Assoziationen

„Die Schaffung von Transparenz […] leistet einen Beitrag zum öffentlichen Mei
nungsbildungsprozess und stellt einen eigenständigen legitimen Zweck der Ge
setzgebung dar“.1 Auf einen ersten Blick erscheint dieser Leitsatz des Bundes
verfassungsgerichts in der Entscheidung zur Verfassungsmäßigkeit des Gen
technikgesetzes2 einfach und eingängig. Auf den zweiten Blick tritt jedoch ein 
fragender Widerspruch auf das Bedrängendste hinzu. So ist es alles andere als 
üblich, dass das Gericht in einem Leitsatz und somit an exponierter Stelle einer 
Entscheidung feststellt, der Gesetzgeber verfolge mit einer bestimmten gesetz
lichen Zielvorstellung einen „eigenständigen legitimen Zweck“. Es würde Be
fremden auslösen, wenn das Gericht in einem Leitsatz etwa darlegte, der Schutz 
der menschlichen Gesundheit im Sinne von Art.  2 Abs.  2 S.  1 GG sei ein „eigen
ständiger legitimer Zweck“ staatlicher Aktivität. Andererseits – und dies mag 
nun doch für die Notwendigkeit einer ausdrücklichen Feststellung durch das 
Bundesverfassungsgericht sprechen – ist Transparenz durch eine besondere, fast 
möchte man sagen eigenartige Ambivalenz gekennzeichnet.3 Im Begriff der 
Transparenz ist Positives wie Negatives zu gleichen Teilen angelegt. Der Aus
druck irisiert zwischen Gegensätzen und gerinnt – nimmt man positive wie nega
tive Facetten zugleich in den Blick – zu dissonanter Vielgestaltigkeit.

1 BVerfGE 128, 1 (3. Leitsatz; auch S.  48) – Gentechnikgesetz. 
2 Gesetz zur Regelung der Gentechnik (Gentechnikgesetz – GenTG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 16.12.1993, BGBl. I S.  2066, zuletzt geändert durch Art.  3 des Gesetzes 
vom 17.07.2017, BGBl. I S.  2421.

3 „Transparenz ist […] ein ambivalenter Begriff“; so ausdrücklich BVerfGE 118, 277 (384) – 
Nebentätigkeiten von Abgeordneten, abweichende Meinung der Richter Hassemer, Di Fabio, 
Mellinghoff und Landau; die Ambivalenz des Begriffs wird z. B. auch von Stehr/Wallner, 
Transparenz: Einleitung, in: Jansen/Schröter/Stehr, Transparenz, S.  9 betont.
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Soweit sich Transparenz auf den Staat und seine Einheiten bezieht, wird 
Transparenz als konstitutiv für den demokratischen Rechtsstaat angesehen.4 Die 
vom Grundgesetz in Art.  42 Abs.  1 S.  1 GG angeordnete Öffentlichkeit der Ver
handlungen des Bundestages und damit die Transparenz der „Auseinander
setzung und Entscheidungssuche“5 wird vom Bundesverfassungsgericht zu den 
„wesentliche[n] Elemente[n] des demokratischen Parlamentarismus“ gezählt.6 
Die parlamentarische Demokratie basiere „auf dem Vertrauen des Volkes; Ver
trauen ohne Transparenz, die erlaubt, zu verfolgen, was politisch geschieht“, sei 
nicht möglich.7 Transparenz und Öffentlichkeit erscheinen als „Ideale des demo
kratischen Staats“8. Das Erfordernis einer „transparenten Verwaltung“9 wird aus 
dem Demokratieprinzip abgeleitet,10 einer „gläsernen Verwaltung“ wird eine 
wichtige „rechtsstaatliche Funktion“ zugewiesen.11 Transparenz soll „unbeding

4 Aus der Rechtsprechung s. nur BVerfGE 70, 324 (358) – Haushaltskontrolle der Nach
richtendienste; 103, 44 (63) – ntv; 119, 309 (319 f.) – Gerichtsfernsehen; 123, 39 (68) – Wahl
computer; zur Notwendigkeit von Transparenz des Parteiverbotsverfahrens als „Waffe des 
 demokratischen Rechtsstaats“ jüngst BVerfG NJW 2017, 611 (613, Rn.  405) – NPDVerbot II; 
aus dem Schrifttum etwa Gröschner, VVDStRL 63 (2004), 344 (351 ff.) mit der Aufdeckung 
der demokratischen, rechtsstaatlichen und republikanischen Wurzeln von Transparenz; Marcic, 
in: FS Arndt, S.  267 (274 ff.); Scherzberg, Die Öffentlichkeit der Verwaltung, S.  291 ff. und 
S.  320 ff. mit umfangreichen Nachweisen. Im Rahmen gesetzgeberischer Aktivitäten etwa die 
Fraktion der SPD in ihrem Entwurf eines Gesetzes zu Stärkung von Informationsfreiheit und 
Transparenz unter Einschluss von Verbraucher und Umweltinformationen – Informationsfrei
heits und Transparenzgesetz, BTDrs. 17/13467, S.  1. Im Hinblick auf vorgenannte Nachweise 
ist darauf hinzuweisen, dass Transparenz und Öffentlichkeit diesbezüglich in ähnlicher Bedeu
tung verwendet werden; zum Verhältnis von Transparenz und Öffentlichkeit siehe nur Rossi, 
Informationszugangsfreiheit und Verfassungsrecht, S.  77 ff. mit Nachzeichnung der üblichen 
Verwendung der Begriffe (Synonyma) und eigenem Ansatz (Öffentlichkeit als „simultane“ 
Transparenz, d. h. eine Transparenz in Echtzeit); in Anknüpfung daran sowie mit etwas anderer 
Akzentuierung Schoch, in: Handbuch des Staatsrechts, Band III, §  37 Rn.  140.

5 BVerfGE 70, 324 (355) – Haushaltskontrolle der Nachrichtendienste. 
6 BVerfGE 70, 324 (355); 77, 1 (48) – Neue Heimat; 84, 304 (329) – PDS/Linke Liste; 

BVerfG NJW 2016, 2473 (2482, Rn.  173) – OMTProgramm der EZB.
7 BVerfGE 40, 296 (327) – Abgeordnetendiäten; 118, 277 (353) – Nebentätigkeiten von 

Abgeordneten; siehe auch BVerwGE 135, 77 (85, Rn.  33) – entgeltliche Nebentätigkeit eines 
Abgeordneten als Rechtsanwalt. 

8 Möllers, Demokratie – Zumutungen und Versprechen, S.  39. 
9 Siehe die gleichnamigen im Rahmen der Staatsrechtslehrertagung 2003 gehaltenen Re

ferate von Gröschner und Masing, VVDStRL 63 (2004), 344 ff. und 377 ff.; vgl. auch §  18 
Thürin ger Gesetz über die Grundsätze von Funktional und Verwaltungsreformen (ThürGFVG) 
vom 14.12.2016: „Transparentes Verwaltungshandeln ist eine notwendige Voraussetzung für 
eine moderne und lebendige Demokratie“.

10 Statt vieler etwa Scherzberg, Die Öffentlichkeit der Verwaltung, S.  291 ff.
11 In eben dieser Formulierung die Begründung des Entwurfs eines Gesetzes zur Förderung 

der Informationsfreiheit im Land Berlin (Berliner Informationsfreiheitsgesetz – IFG), Drs. 13/ 
1623, S.  5; siehe statt vieler auch Schoch, IFG, Einl. Rn.  11. 



3A. Transparenz als eigenständiger legitimer Zweck von Gesetzgebung? 

te Voraussetzung“ für die demokratische Meinungs und Willensbildung sein,12 
stellt sich als parteiübergreifend formulierte „Forderung“13 dar und wird als 
„Verfassungsprinzip“14 oder „gemeineuropäische Rechtsidee“15 charakterisiert. 
Demokratische Transparenz wird „im 21. Jahrhundert im Verfassungsstaat west
licher Prägung“ für eine „Selbstverständlichkeit“ gehalten.16 Das Unionsrecht 
enthält an verschiedenen Stellen17 Transparenzerfordernisse, die Europäische 
Kommission sieht in Transparenz die Lösung18 für das Problem eines verschie
dentlich gerügten Demokratiedefizits der Union.19 Für die Politikwissenschaft ist 
der „Grad der Transparenz politischer Prozesse ein Merkmal für Demokratie“.20 

All diese Ansätze lassen sich ideengeschichtlich bis in die Zeit der Aufklärung 
und des Liberalismus zurückverfolgen. Ein geheimer Staat trug zur „informato
rischen Unmündigkeit“21 seiner Bürger bei, die dem aufklärerischen Ideal eines 
mündigen Bürgers in eminenter Weise widersprach. Die Forderung nach Publizi
tät staatlichen Handelns als der (älteren) „Schwester“22 der Transparenz war zu
gleich die bürgerliche Forderung nach „Öffentlichkeit“ des Staates resp. der Re

12 Stehr/Wallner, Transparenz: Einleitung, in: Jansen/Schröter/Stehr, Transparenz, S.  13.
13 Stehr/Wallner, Transparenz: Einleitung, in: Jansen/Schröter/Stehr, Transparenz, S.  12. 
14 Bröhmer, Transparenz als Verfassungsprinzip (2004). 
15 Gröschner, VVDStRL 63 (2004), 344 (346). 
16 Schoch, IFG, Einl. Rn.  9.
17 So etwa in Art.  1 Abs.  2, 10 Abs.  3 S.  2, 11 EUV, Art.  15, 298 Abs.  1 AEUV, s. z. B. auch 

die Verordnung (EG) Nr.  1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 
2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des 
Rates und der Kommission, ABl. L 145, S.  43. 

18 Siehe dazu insbesondere die sog. „Transparenzoffensive“ der Kommission, KOM (2006), 
194 endg.; nach Oeter, ZaöRV 1995, 659 (703) ist das vermeintliche Demokratiedefizit in 
Wirklichkeit nur ein Transparenzdefizit.

19 Zum Demokratiedefizit der Union etwa Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art.  9 
EUV Rn.  1 ff.; auch Habermas, Zur Verfassung Europas, S.  48 ff.; mit einer Analyse der demo
kratischen Legitimation der einzelnen Organe Mross, Bürgerbeteiligung am Rechtssetzungs
prozess in der Europäischen Union, S.  65 ff.; monographisch Tiedtke, Demokratie in der Euro
päischen Union; vgl. ebenfalls das BVerfG in der Entscheidung zum Vertrag von Lissabon, in 
der es heißt, ein „Demokratiedefizit läge vor, wenn der Kompetenzumfang, die politische Ge
staltungsmacht und der Grad an selbständiger Willensbildung der Unionsorgane ein der Bun
desebene im föderalen Staat entsprechendes (staatsanaloges) Niveau“ erreichen würden, 
BVerfGE 123, 267 (364) – Vertrag von Lissabon. Den Zusammenhang zwischen Transparenz 
auf der Ebene der Union und der Diskussion um eine „transparente Verwaltung“ in Deutsch
land skizziert Rossi, Informationszugangsfreiheit und Verfassungsrecht, S.  77 f. 

20 A. Schmidt, Transparenz zur Korruptionsbekämpfung durch EGovernment, in: Jansen/
Schröter/Stehr, Transparenz, S.  373. Mit einem direkten Zusammenhang aus „Publizität des 
Staatshandelns“ und „Maß an Demokratisierung“ aus juristischer Sicht aber auch Kloepfer, in: 
Handbuch des Staatsrechts, Band III, §  42 Rn.  53. 

21 Wegener, Der geheime Staat, S.  120. 
22 Das Bild von Transparenz und Publizität als Geschwistern findet sich bei Gröschner, 
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gierung.23 Die Denker der Aufklärung rückten Öffentlichkeit und Publizität des 
Staatshandelns gleichsam in die Nähe von „Wahrheit“ und ein Gerechtigkeits
ideal24, womit zwangsläufig auch eine bedeutsame Aufwertung der – in der An
tike eher mit Abschätzigkeit bedachten – öffentlichen Meinung verbunden war.25 
Vernunft sollte durch öffentlichen Diskurs verwirklicht werden, der eine Infor
miertheit des Publikums voraussetze.26 Für Jeremy Bentham waren Transparenz 
und Öffentlichkeit die entscheidenden Wesenszüge und Sicherungen rechtsstaat
licher und demokratischer Herrschaft.27 Insbesondere Immanuel Kant erhob 

VVDStRL 63 (2004), 344 (346); in der Sache ebenso Holznagel, VVDStRL 68 (2009), 381 
(383).

23 Wegener, Der geheime Staat, S.  126. Transparenz, Publizität und Öffentlichkeit werden 
zumeist in gleicher oder sehr ähnlicher Weise verwendet, vgl. Rossi, Informationszugangs
freiheit und Verfassungsrecht, S.  77 ff. Rossi, ebd., unterscheidet – ebenso wie Schoch, in: 
Handbuch des Staatsrechts, Band III, §  37 Rn.  140 – zwischen Transparenz als „Durchsichtig
keit“ und Öffentlichkeit als simultanem Informationszugang in Echtzeit. 

24 Exemplarisch Kant, Zum ewigen Frieden, in: ders., Werke, Band VI, Anhang II (S.  193 
[244]): „Wenn ich von aller Materie des öffentlichen Rechts […] abstrahiere, so bleibt mir noch 
die Form der Publizität übrig, deren Möglichkeit ein jeder Rechtsanspruch in sich enthält, weil 
ohne jene es keine Gerechtigkeit (die nur als öffentlich kundbar gedacht werden kann), mithin 
auch kein Recht, das nur von ihr erteilt wird, geben würde“. Mit dezidierter Nachzeichnung der 
Ideen Wegener, Der geheime Staat, S.  122 ff. und S.  130 ff.; zur Verbindung von Öffentlichkeit 
und Gerechtigkeit in dieser Zeit auch Krüger, Allgemeine Staatslehre, S.  442 f. Smend knüpft 
später an diese Ideen an, wenn er ausführt: „Ein […] uns heute vielleicht allzu fremd geworde
nes Motiv ist der Glaube an die Publizität als Vehikel und Gewähr der Wahrheit, der Sauberkeit, 
der Richtigkeit der Ergebnisse, die in öffentlicher Auseinandersetzung, öffentlichem Verfahren 
gewonnen werden (Smend, Zum Problem des Öffentlichen und der Öffentlichkeit, in: ders., 
Staatsrechtliche Abhandlungen und andere Aufsätze, S.  462 [466]); siehe auch Wegener, ebd., 
S.  377. Aus jüngerer Zeit zum Verhältnis von Demokratie und Wahrheit in essayistischer Weise 
Graf Kielmannsegg, Erster Versuch. Demokratie und Wahrheit, in: ders., Die Grammatik der 
Freiheit – Acht Versuche über den demokratischen Verfassungsstaat, S.  11 ff. Zu den „Ursprün
gen“ der Verbindung von Öffentlichkeit und Wahrheit in der Rhetorik des Aristoteles Marcic, 
FS Arndt, S.  267 (279 mit Fn.  23).

25 Wegener, Der geheime Staat, S.  130. Die Meinung des Volkes wird von antiken Autoren 
als irrational und unberechenbar beschrieben. Noelle-Neumann, Öffentliche Meinung, S.  333 
meint, schon „beim ersten Vorkommen des Begriffs, das wir bisher gefunden haben [nämlich 
bei Cicero, Anm. G.J. O.], bezeichnet öffentliche Meinung kein gutes, rationales Urteil, son
dern das Gegenteil“. Die öffentliche Meinung in der Antike skizziert schon Holtzendorff, 
 Wesen und Werth der Öffentlichen Meinung, S.  133 ff. Zur öffentlichen Meinung in der Antike 
vgl. auch den Sammelband von Kuhn (Hrsg.), Politische Kommunikation und öffentliche Mei
nung in der antiken Welt (2012). 

26 Di Fabio, JZ 1993, 689 (691). 
27 Bentham, insb. Principles on Judicial Procedure, in: ders., Works, Band  2, S.  1 ff.; Essay 

on Political Tactics, in: ders., Works, Band  2, S.  299 ff.; Rationale of Judicial Evidence, in: 
ders., Works, Band  6, S.  189 ff. Wegener, Der geheime Staat, S.  149 ff. bezeichnet Publizität bei 
Bentham insoweit als „totale Ordnungsidee“. 
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 Publizität schließlich zu einem oder gar dem Prinzip des (öffentlichen) Rechts 
schlechthin.28

Paradoxer Weise fällt in die gleiche Zeit, also die Aufklärung, auch die Bil
dung von zahlreichen Geheimbünden29 und die Forderung des liberalen Bürger
tums nach Privatheit und der Abwehr von Eingriffen des Staates.30 In dem Ver
langen nach einem Schutz der Privatgeheimnisse vor dem Zugriff des Staates ist 
gleichzeitig die Sorge vor einem „durchsichtigen“, einem „transparenten Bürger“ 
angelegt. Das von Bentham entworfene Panopticon31, ein runder Bau mit um ei
nen Kontrollturm angeordneten Zellen, die von diesem aus jederzeit eingesehen 
werden können, ist ein effizientperfides Modell angewandter Transparenz und 
zugleich das Symbol für die permanente Überwachung des Einzelnen.32 Das 
Schreckensbild einer gläsernen und damit unter totaler Kontrolle lebenden Ge
sellschaft ist Gegenstand zahlreicher Dystopien. Der Roman „Wir“ von Jewgenij 
Samjatin aus dem Jahr 1920 sei an dieser Stelle als ein Beispiel unter vielen an
geführt. Er beschreibt eine Welt, in der alle Gegenstände aus Glas bestehen und 
der Einzelne so zu jeder Zeit beobachtet wird und werden kann.33 Der „gläserne 
Bürger“ ist indessen nicht nur eine bloße Fiktion, sondern nach Ansicht vieler das 
Abbild einer Wirklichkeit, die der Einzelne im Zuge technischen Fortschritts34 

28 Kant, Zum ewigen Frieden, in: ders., Werke, Band VI, Anhang II (S.  193 [244 f.]): „Nach 
einer […] Abstraktion von allem Empirischen, was der Begriff des Staats und Völkerrechts 
enthält […], kann man folgenden Satz die transzendentale Formel des öffentlichen Rechts nen
nen: ‚Alle auf das Recht anderer Menschen bezogene Handlungen, deren Maxime sich nicht 
mit der Publizität verträgt, sind unrecht‘ “. Siehe auch Wegener, Der geheime Staat, S.  138 ff.; 
zur Position Kants im Hinblick auf Öffentlichkeit und öffentliche Meinung aus primär philoso
phischer Perspektive eingehend Liesegang, Öffentlichkeit und öffentliche Meinung, S.  53 ff. 

29 Wegener, Der geheime Staat, S.  187 ff. 
30 Wegener, Der geheime Staat, S.  192 ff. 
31 Bentham, Panopticon: or, The Inspection House (1787).
32 Han, Transparenzgesellschaft, S.  74 ff. verwendet das Panopticon zur Skizzierung einer 

Kontroll und Disziplinargesellschaft, in der die moderne Menschheit des 21. Jahrhunderts lebe; 
ähnlich M. Schneider, Transparenztraum, S.  135 ff. Insbesondere auch für Michel Foucault ist 
das Panopticon ein Ordnungsprinzip westlichliberaler Gesellschaften, siehe ders., Überwachen 
und Strafen, S.  256 ff. 

33 „Wenn man abends um 22 Uhr durch die Straßen geht, sieht man in den hellerleuchteten, 
durchsichtigen Glashäusern hier und dort dunkle Zimmer mit zugezogenen Gardinen, und da
hinter … Was sie dann wohl tut?“, Samjatin, Wir, S.  28. Siehe zu Samjatin und seinem Werk 
„Wir“ die Darstellung bei Ottmann, Geschichte des politischen Denkens, Band  4/1, S.  18 ff.,  
s. ebenfalls M. Schneider, Transparenztraum, S.  253 ff.

34 Im Kontext von Transparenz und technischer Entwicklung bestehen seit jeher gegen
läufige Positionen. Betrachtet man z. B. die im Jahr 1895 von Conrad Röntgen entdeckte Rönt
genstrahlung, so mag sie dem einen als Revolutionierung moderner Medizin erscheinen, wäh
rend andere – wie etwa Hans Castorp in Th. Manns „Zauberberg“ (S.  285 ff.) – darin etwas 
AnstößigMorbides erblicken. Zur Fruchtbarmachung der Eigenschaften von Röntgenstrah
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und digitaler Revolution selbst geschaffen hat35 oder die sich als Folge einer 
Neujustierung staatlicher Sicherheitsarchitektur im 21. Jahrhundert als Reaktion 
auf den internationalen Terrorismus darstellt.36 Im Zusammenhang mit der Auf
deckung der Abhörtätigkeiten37 des amerikanischen Geheimdienstes NSA38 ver
öffentlichten mehrere hundert Schriftstellerinnen und Schriftsteller Ende des 
Jahres 2013 einen Appell, in dem es heißt: „Ein Mensch unter Beobachtung ist 
niemals frei; und eine Gesellschaft unter ständiger Beobachtung ist keine Demo
kratie mehr.“39 In all dem kommen die negativen Assoziationen zum Ausdruck, 
die mit dem Wort „Transparenz“ verbunden werden. Staatliche Transparenz stellt 
sich als aufklärerisches Ideal dar, der „gläserne Bürger“ als das Opfer eines men
schenrechtsverletzenden Überwachungsstaats.40

Vor dem Hintergrund dieser einerseits sehr positiven und andererseits sehr 
negativen Assoziationen wird man die eingangs zitierte Feststellung des Bundes
verfassungsgerichts, Transparenz sei ein eigenständiger legitimer Zweck der Ge
setzgebung, nicht nur für zulässig, sondern – angesichts der durch jene Ambiva
lenz bewirkten Klarstellungsbedürftigkeit – gar für geboten halten. Gleichzeitig 
handelt es sich bei dem apodiktischen Leitsatz des Gerichts zunächst nicht um 
mehr als eine Behauptung, die angesichts der skizzierten Janusköpfigkeit von 
Transparenz zum Widerspruch geradezu auffordert. Der Leitsatz gerät insbeson
dere in Erklärungsnot, wenn eine wünschenswerte staatliche Transparenz und 
die Schreckensvorstellung von einem „gläsernen Bürger“ in einem reflexhaften 
Bedingungszusammenhang stehen, mit anderen Worten: wenn der Zustand staat

lung im Hinblick auf die Transparenzdiskussion innovativ und aufschlussreich P. Kilian, APuZ 
15–16/2013, S.  8 ff.

35 Siehe dazu die Werke „Transparenzgesellschaft“ (2012) und „Im Schwarm – Ansichten 
des Digitalen“ (2015) des Philosophen Byung-Chul Han. 

36 Siehe dazu die Beiträge in Huster/Rudolph (Hrsg.), Vom Rechtsstaat zum Präventions
staat (2008), sowie Prantl, Der Terrorist als Gesetzgeber (2008) und das Werk von Bull, Infor
mationelle Selbstbestimmung – Vision oder Illusion? (2011). Vgl. aus jüngster Zeit nur den 
Beitrag mit dem Titel „Das Ende des Rechtsstaats aufgrund der digitalen Überwachung durch 
die Geheimdienste?“ von Lachenmann, DÖV 2016, 501 ff.

37 Zur Vereinbarkeit der Tätigkeiten des NSA mit der amerik. Verfassung Gärditz/Stucken-
berg, JZ 2014, 209 ff. 

38 National Security Agency, im Jahr 1952 zur Überwachung des Nachrichtenverkehrs ge
schaffen. 

39 „Die Demokratie verteidigen im digitalen Zeitalter“, veröffentlicht u. a. in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung vom 10.12.2013, S.  27; vgl. auch den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN, die sich den Appell zu eigen machte, BTDrs. 18/182. 

40 Nach Hassemer, FS Papier, S.  237 (237) hat Transparenz – angesichts dieser Janusköpfig
keit – eine „lobende Rede“ und zugleich eine „üble Nachrede“ verdient; Lobrede und Nachrede 
könnten aber – und darin kommt das hier dargelegte Paradoxon zum Ausdruck – nicht „gänzlich 
voneinander getrennte Gegenstände sein,“ denn der Gegenstand sei „ja nur ein und derselbe“.
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licher Transparenz gleichzeitig die Transparenz des Einzelnen bewirkt.41 Die 
sehr unterschiedlichen Assoziationen und widersprüchlichen Empfindungen in 
Bezug auf Transparenz geraten dann in eine unauflösbare Spannungslage; die 
Verwirklichung des einen Verlangens scheint nur unter Preisgabe des anderen 
möglich zu sein. 

B. Etymologie und Wortbedeutung

So mannigfach die Konnotationen sind, die mit dem „Schlagwort“42 oder gar 
„Zauberwort“43 Transparenz verbunden werden, und so vielfältig die Kontexte, 
in denen „Transparenz“ in Erscheinung tritt, so schlicht ist doch die Bedeutung 
des Ausdrucks. Aus den Wortstämmen „trans“ (durch, über) und „parere“44 (er
scheinen, sichtbar sein) gebildet, tauchte das Wort erstmals im mittelalterlichen 
Latein auf,45 wurde von der französischen Sprache entlehnt und gelangte in der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts aus dem Französischen ins Deutsche.46 Zu
nächst bezeichnete es die „Durchsichtigkeit“ von körperlichen Gegenständen, 
mithin deren „Eigenschaft […], dem auf sie fallenden Lichte den Durchgang zu 
gestatten“.47 Heute wird es vor allem und insbesondere in einem übertragenen 

41 Masing, VVDStRL 63 (2004), 377 (410) in eben diesem Sinne: „Mehr Transparenz der 
Verwaltung heißt unvermeidbar auch mehr Transparenz der Gesellschaft“. Siehe auch Rein-
hardt, Verw 30 (1997), 161 (181): „Hier [im Kontext des Umweltinformationsanspruchs, Anm. 
G.J. O.] wird deutlich, daß der populäre Ruf nach der gläsernen Verwaltung letzten Endes die 
Gefahr des gläsernen Bürgers, dessen Daten ja bei der Behörde gespeichert sind, provoziert“.

42 Etwa Maatsch/Schnabel, Das Hamburgische Transparenzgesetz, Einl. Rn.  3; auch Han, 
Transparenzgesellschaft, S.  1 in einem erkennbar negativen Wortsinn. 

43 Hassemer, FS Papier, S.  237 (237). 
44 In dem Verb „parere“ ist – worauf Han, „Transparent ist nur das Tote“, ZEITONLINE 

vom 12.01.2012, hinweist – bereits ein Kontrollmoment enthalten, denn im übertragenen Sinn 
bedeutet es „gehorchen“, „untertänig sein“, siehe Georges, Lateinischdeutsches Handwörter
buch, 2.  Band, S.  1477 (Stichwort „pareo“); Petschenig, Der kleine Stowasser, S.  358 (Stich
wort „pareo“). 

45 „Transparere“, siehe etwa Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis, VIII. 
Band unter dem gleichnamigen Stichwort. Allerdings gibt es bereits in der griechischen Antike 
ein gleichbedeutendes Wort, nämlich διαφανής (vgl. auch „diaphan“). Es war wohl Albertus 
Magnus, der das lat. Wort „transparens“ als Synonym für diesen Ausdruck einführte, siehe  
M. Schneider, Transparenztraum, S.  1. 

46 Mackensen, Reclams Etymologisches Wörterbuch, S.  368 (Stichwort „transparent“); 
Pfeifer, Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, M–Z, S.  1449 (Stichwort „transparent“), 
siehe auch Deutsches Wörterbuch von J. und W. Grimm, 11.  Band, I. Abteilung, I. Teil, S.  1240 f. 
(Stichwort „transparent“). Zur Geschichte des Begriffs – umfassender – bspw. M. Schneider, 
Transparenztraum, S.  1 ff. 

47 So und in (ausschließlich) dieser Bedeutung Meyers Großes KonversationsLexikon, 



8 Teil 1: Transparenz – Zugriff auf ein undurchsichtiges Phänomen

Sinne verstanden, nämlich im Sinne einer „Durchschaubarkeit“ und „Erkennbar
keit“ politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Vorgänge, Ereignisse, 
Zustände und Strukturen.48

5.  Band von 1908, S.  301 (Stichwort „Durchsichtigkeit“; im 19.  Band findet sich unter dem 
Stichwort „Transparenz“ ein Verweis auf den erstgenannten Begriff). 

48 Duden Herkunftswörterbuch, S.  860 f. (Stichwörter „transparent“ und „Transparenz“); 
Pfeifer, Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, M–Z, S.  1449 (Stichwort „transparent“). 
Zur Begriffsbestimmung auch A. Schmidt, Transparenz zur Korruptionsbekämpfung durch 
EGovernment, in: Jansen/Schröter/Stehr, Transparenz, S.  373 (371) sowie Bröhmer, Transpa
renz als Verfassungsprinzip, S.  18 ff. 



Teil 2

Untersuchungsgegenstand und Untersuchungsanlass – 
zugleich zur Struktur eines „Informationsmodells“

A. Transparenz als Erkenntnisgegenstand 

Bereits der alltagssprachliche Kontext von „Transparenz“ zeigt, dass sie sich im
mer nur in Bezug auf etwas beschreiben lässt, also stets einen Bezugspunkt be
nötigt. Man kann zwar abstrakt von Transparenz als solcher sprechen, konkret 
aber nur von Transparenz im Hinblick auf ein bestimmtes Erkenntnisobjekt oder 
einen bestimmten Betrachtungsgegenstand. Dieses Charakteristikum teilt die 
Transparenz mit der Nachhaltigkeit1 und der Effizienz2 sowie der Qualität3 und 
der Wirtschaftlichkeit4. Darüber hinaus ist Transparenz als Leitbegriff der vorlie
genden Untersuchung zunächst ein Erkenntnisgegenstand wie jeder andere auch. 
Dieser auf den ersten Blick banale Befund ist nicht ganz ohne methodischen 
Tiefgang. Das grundsätzliche Problem menschlichen Verstehens5 stellt sich näm
lich in Bezug auf Transparenz auch hier: Menschliches Verstehen ist „komplex 
und voraussetzungsvoll“6. Erkenntnisgegenstände können nicht einfach abgebil
det oder unmittelbar in einem „SoSein“ beschrieben werden.7 Der Zugriff des 
Untersuchenden auf sein Erkenntnisobjekt und die darauf fußende Beschreibung 
dieser (subjektiven) Erkenntnis kann sich niemals vom Vorverständnis und dem 
Blickwinkel des Erkennenden lösen.8 Daher – das wird von Hassemer eindrück

1 Siehe dazu etwa Gehne, Nachhaltige Entwicklung als Rechtsprinzip (2011); auch Di  Fabio, 
Nachhaltige Entwicklung, in: Aktuelle Probleme des Umwelt und Technikrechts (Symposium 
für Peter Marburger 2011), S.  95 ff. 

2 Siehe dazu monographisch Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip (1995). 
3 Vgl. im Kontext der Schule als Institution S. Große, Qualität des öffentlichen Schulwesens 

im Recht – Zugleich zum Institut schulischer Eigenverantwortung (2019).
4 In Betrachtung des Merkmals der Wirtschaftlichkeit in Art.  114 Abs.  2 GG siehe etwa 

Heun/Thiele, in: Dreier, Grundgesetz, Band III, Art.  114 Rn.  33; Schwarz, in: v. Mangoldt/
Klein/Starck, Grundgesetz, Band III, Art.  114 Rn.  88; siehe auch Schnapp, SGb 2015, 61 (64 f.).

5 Grundlegend Gadamer, Wahrheit und Methode (Erstauflage 1960). 
6 Hassemer, FS Papier, S.  237 (241). 
7 Gadamer, Wahrheit und Methode, S.  128 ff. zeigt dies anhand des Erlebnisses eines Bildes. 
8 Damit öffnet sich freilich eine komplexe und weitreichende Diskussion, die im Kern  

– jedenfalls nach Ansicht Gadamers – den Bereich der Hermeneutik betrifft. Mit der Nennung 
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lich herausgestellt – kann auch Transparenz nicht unversehens als eine Eigen
schaft beschrieben werden, „die den Gegenständen der Welt schon immer an
haftet oder eben nicht“.9 Sie kann „nur das Ergebnis einer erkennenden Arbeit 
am jeweiligen Gegenstand sein“.10 Insoweit scheint es geboten, nachfolgend 
über Transparenz ganz konkret und kontextabhängig zu sprechen, mithin einen 
den Zugriff ermöglichenden Ansatzpunkt zu suchen.11

B. Transparenz und Verbraucherschutz –  
zu einem vieldiskutierten Gegenstand der Rechtswissenschaft

Die Diskussion um Transparenz ist namentlich aus dem Kontext der Verbraucher
information12 bekannt. In diesem Zusammenhang geht man allerdings gemeinhin 
davon aus, dass die Herstellung von Transparenz für den Verbraucher – selbst
verständlich – ein eigenständiger legitimer Zweck von Gesetzgebung ist. So 
stellt etwa niemand die Frage danach, ob das Verbraucherinformationsgesetz des 
Bundes (VIG)13, das der Schaffung von Transparenz für Verbraucherinnen und 

dieses Begriffs nimmt man zwangsläufig Bezug auf mehrere Jahrtausende (europäischer) Geis
tesgeschichte; bereits bei Platon und namentlich bei Aristoteles finden sich Ausführungen zu 
einer hermeneutischen Methode. Wenn an dieser Stelle von Hermeneutik die Rede ist, dann 
meint sie nicht bloß eine „heuristische Vorstufe für die logische Rekonstruktion von Theorie
sinn“ – wie von einem analytischpositivistischen Lager angenommen wird (Wiedergabe nach 
Geldsetzer) – sondern im Sinne Gadamers einen universalistischen Ansatz, der menschliches 
(insbesondere auch geisteswissenschaftliches) Verstehen in toto beschreibt. Überblick bei 
Geldsetzer, in: Rehfus, Handwörterbuch Philosophie, Stichwort „Hermeneutik“ sowie – einlei
tend zum Verständnis Gadamers – Lessing, ebd., unter „Gadamer“. 

9 Hassemer, FS Papier, S.  237 (241).
10 Hassemer, FS Papier, S.  237 (241).
11 Jenseits der Frage, in welchen Kontexten Transparenz auftaucht, mag man zwischen ver

schiedenen Arten von Transparenz unterscheiden. Eine Einteilung findet sich etwa bei Bröhmer, 
Transparenz als Verfassungsprinzip, S.  19 ff. Er differenziert zwischen Ergebnis, Verfahrens, 
Verantwortungs und inhaltlicher Transparenz. Ergebnistransparenz betrifft danach das „Resultat 
eines Entscheidungsprozesses“, Verfahrenstransparenz die „Art und Weise des Zustandekom
mens der Entscheidung“. Inhaltliche Transparenz bezieht sich auf die Nachvollziehbarkeit und 
Verständlichkeit einer Entscheidung, während Verantwortungstransparenz die Dursichtigkeit von 
Verantwortungszuordnungen meint. Diese Unterscheidung ist nachfolgend ohne Bedeutung. 

12 Zum Begriff der Verbraucherinformation etwa Philipp, Staatliche Verbraucherinforma
tion im Umwelt und Gesundheitsrecht, S.  1 ff.; die staatliche Verbraucherinformation stellt 
einen Unterfall der staatlichen Publikumsinformation dar, Schoch, NJW 2010, 2241. Zum Be
griff der Publikumsinformation – soweit ersichtlich erstmals – Gramm, Der Staat 30 (1991), 51 
(53 f.); siehe z. B. auch Schoch, NJW 2012, 2844 ff. Monographisch zu Transparenz und Ver
braucherschutz aus jüngster Zeit Abbé, Verbraucherschutz durch Transparenz? (2017).

13 Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (VIG) in der 
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